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Erläuterungen zu den Rechten  
der Aktionäre
Ordentliche Hauptversammlung der RWE Aktiengesellschaft am 4. Mai 2023  
(virtuelle Hauptversammlung nach § 118a des Aktiengesetzes)

Die ordentliche Hauptversammlung der RWE Aktiengesellschaft findet am Donnerstag, 
den 4. Mai 2023, 10.00 Uhr MESZ, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer  
Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung statt (virtuelle Hauptversammlung).

Dies hat der Vorstand der RWE Aktiengesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf 
Grundlage des § 26n Absatz 1 des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz i.V.m. § 118a 
Absatz 1 des Aktiengesetzes beschlossen. Gemäß § 26n Absatz 1 des Einführungsgeset-
zes zum Aktiengesetz, kann der Vorstand für Hauptversammlungen, die bis einschließlich 
31. August 2023 einberufen werden, mit Zustimmung des Aufsichtsrats entscheiden, dass 
die Versammlung als virtuelle Hauptversammlung nach § 118a des Aktiengesetzes abge-
halten wird. § 118a des Aktiengesetzes sowie die weiteren korrespondierenden gesetzlichen 
Neuregelungen zur Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung wurden durch das Ge-
setz zur Einführung virtueller Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften und Ände-
rung genossenschafts- sowie insolvenz- und restrukturierungsrechtlicher Vorschriften (Bun-
desgesetzblatt I Nr. 27 2022, S. 1166 ff.) eingeführt und sind am 27. Juli 2022 in Kraft 
getreten.

Die ordentliche Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit des Versamm-
lungsleiters, der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, des mit der Niederschrift 
beauftragten Notars und der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft am RWE Platz 1, 
45141 Essen, statt. Eine physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) am Ort der Hauptversammlung ist 
ausgeschlossen. 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können die gesamte Hauptversammlung am 4. Mai 
2023 ab 10.00 Uhr MESZ live mit Bild und Ton über den passwortgeschützten Online-Ser-
vice der Gesellschaft unter www.rwe.com/hv verfolgen. Wie der Zugang zum Online-Service 
erfolgt, ist unter www.rwe.com/hv unter dem Punkt „Online-Service für Aktionäre“ erläutert. 
Die gesamte Hauptversammlung wird außerdem für die sonstige interessierte Öffentlichkeit 
über das Internet unter www.rwe.com/hv übertragen.

Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach §§ 122 Absatz 2, 126 Absatz 1 und 
4, 127, 130a, 131 Absatz 1, § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 i. V. m. § 245 des Akti-
engesetzes und sonstige Hinweise: 

1    Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit 
 (§ 122 Absatz 2 des Aktiengesetzes)

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteili-
gen Betrag von 500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Ta-
gesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 
Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen.

Ergänzungsverlangen müssen an den Vorstand der Gesellschaft gerichtet sein und der Ge-
sellschaft mindestens 30 Tage vor der Versammlung schriftlich zugehen; der Tag des Zu-
gangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen. Letztmöglicher 
Zugangstermin ist also Montag, der 3. April 2023, 24.00 Uhr MESZ. Später zugegangene 
Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Ergänzungsverlangen werden nur berücksichtigt, wenn die Antragsteller nachweisen, dass 
sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens hinsichtlich des Min-
destaktienbesitzes Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des 
Vorstands über das Verlangen halten (vgl. § 122 Absatz 2 Satz 1 i. V. m. § 122 Absatz 1 Satz 
3 des Aktiengesetzes). 

Etwaige Ergänzungsverlangen sind an folgende Anschrift zu übermitteln:

 RWE Aktiengesellschaft 
 Legal, Compliance & Insurance (CEJ-C)
 RWE Platz 1
 45141 Essen

 oder in elektronischer Form gemäß § 126a des Bürgerlichen Gesetzbuches 
 per E-Mail: HV2023@rwe.com

Anderweitig adressierte Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt.

Soweit die rechtzeitig eingegangenen Ergänzungsverlangen bekanntmachungspflichtig 
sind, werden sie unverzüglich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger bekannt  
gemacht, europaweit verbreitet und auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich ge-
macht. Sie werden außerdem nach § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes mitgeteilt.
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2   Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären (§§ 126 Absatz 1 und 4, 127   
 des Aktiengesetzes) 

Jeder Aktionär hat das Recht, mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, wobei der 
Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis 
spätestens Mittwoch, den 19. April 2023, 24.00 Uhr MESZ, Gegenanträge gegen die Vor-
schläge von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 
sowie Vorschläge zur Wahl von Abschlussprüfern (Tagesordnungspunkte 5 und 6) an fol-
gende Anschrift zu übersenden:

 RWE Aktiengesellschaft
 Legal, Compliance & Insurance (CEJ-C)
 RWE Platz 1
 45141 Essen

 oder per E-Mail: HV2023@rwe.com 

 Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt.

Zugänglich zu machende Gegenanträge bzw. Wahlvorschläge, die der Gesellschaft unter 
der vorgenannten Anschrift fristgerecht zugegangen sind, werden einschließlich des Na-
mens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der 
Verwaltung unter www.rwe.com/hv veröffentlicht.

Nach § 126 Absatz 2 des Aktiengesetzes brauchen ein Gegenantrag und dessen etwaige 
Begründung nicht zugänglich gemacht zu werden,

1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde,
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der   

Hauptversammlung führen würde,
3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-

rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält,
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs be-

reits zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 des Aktiengesetzes 
zugänglich gemacht worden ist,

5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 
den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Ge-
sellschaft nach § 125 des Aktiengesetzes zugänglich gemacht worden ist und in 
der Hauptversammlung weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundka-
pitals für ihn gestimmt hat, 

6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teil-
nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 
von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen.

Für das Zugänglichmachen von Wahlvorschlägen gilt sinngemäß dasselbe. Wahlvorschläge 
brauchen darüber hinaus nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie den Namen, den 
ausgeübten Beruf und den Wohnort der vorgeschlagenen Person nicht enthalten.

Eine etwaige Begründung von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen braucht nicht zugäng-
lich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Stellen meh-
rere Aktionäre Gegenanträge zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung oder unter-
breiten sie gleiche Wahlvorschläge, so kann der Vorstand die Gegenanträge bzw. Wahlvor- 
schläge sowie ihre etwaigen Begründungen zusammenfassen.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktien-
gesetzes zugänglich zu machen sind, gelten gemäß § 126 Absatz 4 des Aktiengesetzes als 
im Zeitpunkt der Zugänglichmachung gestellt bzw. unterbreitet. Zu ihnen kann das Stimm-
recht ausgeübt werden, sobald die Aktionäre die gesetzlichen oder satzungsmäßigen Vor-
aussetzungen für die Ausübung des Stimmrechts nachweisen können, das heißt, wenn sie 
nach den in der Einberufung erläuterten Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversamm-
lung angemeldet sind und der Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht ist. Sofern der Aktio-
när, der den Antrag gestellt hat, nicht ordnungsgemäß legitimiert und nicht ordnungsge-
mäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Antrag in der Hauptversammlung 
nicht behandelt werden.

Das Recht elektronisch zugeschalteter Aktionäre, in der Versammlung im Wege der Video-
kommunikation Anträge und Wahlvorschläge zu stellen bzw. zu unterbreiten, bleibt unberührt.

3   Stellungnahmen von Aktionären (§ 130a Absatz 1 bis 4 des Aktiengesetzes)

Jeder ordnungsgemäß zur Versammlung angemeldete Aktionär hat das Recht, bis spätestens 
fünf Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptver-
sammlung nicht mitzurechnen sind, also bis spätestens 28. April 2023, 24.00 Uhr MESZ, 
Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung im Wege elektronischer Kommuni-
kation einzureichen. 

Stellungnahmen sind in Textform und ausschließlich über den unter www.rwe.com/hv zugängli-
chen Online-Service der Gesellschaft zu übermitteln. Der Umfang einer Stellungnahme soll 
10.000 Zeichen nicht überschreiten. 
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Fristgerecht eingereichte Stellungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung werden 
bis spätestens vier Tage vor der Hauptversammlung, wobei der Tag des Zugangs und der Tag 
der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind, also bis spätestens 29. April 2023, 24.00 
Uhr MESZ, in dem unter www.rwe.com/hv zugänglichen Online-Service der Gesellschaft zu-
gänglich gemacht. Der Aktionär erklärt sich mit Einreichung der Stellungnahme damit einver-
standen, dass die Zugänglichmachung unter Nennung seines Namens erfolgt.

Die Möglichkeit zur Einreichung von Stellungnahmen begründet keine Möglichkeit zur Vorab-
einreichung von Fragen nach § 131 Absatz 1a des Aktiengesetzes. Etwaige in Stellungnahmen 
enthaltene Fragen werden daher in der virtuellen Hauptversammlung nicht beantwortet, es sei 
denn, sie werden im Wege der Videokommunikation in der Hauptversammlung gestellt. Auch in 
Stellungnahmen enthaltene Anträge, Wahlvorschläge und Widersprüche gegen Beschlüsse 
der Hauptversammlung werden nicht berücksichtigt. Diese sind ausschließlich auf den in der 
Einberufung bzw. den in diesen Erläuterungen angegebenen Wegen einzureichen beziehungs-
weise zu stellen oder zu erklären.

4   Rederecht (§ 130a Absatz 5 und 6 des Aktiengesetzes)

Jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär hat in der Versammlung ein 
Rederecht im Wege der Videokommunikation. Eine entsprechende Bild- und Tonübertra-
gung muss durch den Aktionär gewährleistet werden. Bestandteil des Redebeitrags dürfen 
auch Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 des Aktienge-
setzes und Auskunftsverlangen nach § 131 des Aktiengesetzes sein.

Über den unter www.rwe.com/hv zugänglichen Online-Service der Gesellschaft können die 
Aktionäre ab Beginn der Hauptversammlung ihren Redebeitrag anmelden. Der Versamm-
lungsleiter wird das Verfahren der Wortmeldung und Worterteilung in der Hauptversamm-
lung näher erläutern.

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation zwischen 
Aktionär und Gesellschaft in der Versammlung und vor dem Redebeitrag zu überprüfen und 
diesen zurückzuweisen, sofern die Funktionsfähigkeit nicht sichergestellt ist. Technische 
Mindestvoraussetzung für Redebeiträge im Wege der Videokommunikation sind ein inter-
netfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon, auf die vom Browser aus zugegriffen werden 
kann, sowie eine stabile Internetverbindung. Eine weitere Installation von Softwarekompo-
nenten oder Apps auf den Endgeräten ist nicht erforderlich. Empfehlungen für eine optimale 
Funktionsfähigkeit der Videokommunikation finden Sie unter www.rwe.com/hv.
 
 
 

5     Auskunftsverlangen (§ 131 des Aktiengesetzes)

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 des Aktiengesetzes auf Verlangen in der Hauptversamm-
lung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erforderlich 
ist. Die Auskunftspflicht des Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäft-
lichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen sowie auf die 
Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen 
beschränken. Er kann festlegen, dass das Auskunftsrecht in der Hauptversammlung aus-
schließlich im Wege der Videokommunikation ausgeübt werden darf. Eine anderweitige Ein-
reichung von Fragen im Wege der elektronischen oder sonstigen Kommunikation ist weder 
vor noch während der Hauptversammlung vorgesehen.

Nach § 131 Absatz 3 Satz 1 des Aktiengesetzes darf der Vorstand die Auskunft verweigern,

1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen,

2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze und die Höhe einzelner Steuern bezieht,
3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbi-

lanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei 
denn, dass die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt,

4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Me-
thoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne 
des § 264 Absatz 2 des Handelsgesetzbuches zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn 
die Hauptversammlung den Jahresabschluss feststellt,

5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde,
6. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben 

Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung zugänglich ist.

Nach § 131 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes darf die Auskunft aus anderen Gründen 
nicht verweigert werden.
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6    Erklärung von Widersprüchen zu Protokoll (§ 118a Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 
 i. V. m. § 245 des Aktiengesetzes)

Jeder elektronisch zu der Versammlung zugeschaltete Aktionär kann im Wege elektroni-
scher Kommunikation Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung erklären.  
Widerspruch kann ab dem Zeitpunkt der Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren 
Ende über den Online-Service der Gesellschaft zu Protokoll des Notars erklärt werden.
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